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Stadt Schongau 

 

 

Beschlussvorlage 
I/1/087/2026 

Sachgebiet 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Herr Walk 

Beratung  Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 12.05.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bestellung des 1. Bürgermeisters als erstes Mitglied und des 2. Bürgermeisters als 
dessen Stellvertreter/in des Tourismusvereins; Beschluss 

 
Sachverhalt: 
 
In der Satzung des Tourismusvereins ist festgelegt, dass dem Verwaltungsrat der gewählte Erste 
Bürgermeister der Stadt Schongau angehört. Der Zweite Bürgermeister/die Zweite Bürgermeisterin 
wird als Stellvertreter bestellt. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Schongau beschließt, den amtierenden Ersten Bürgermeister zum 
ordentlichen Mitglied und den/die Zweite Bürgermeister/Bürgermeisterin zum Stellvertreter zu 
bestellen. 
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